
  
Anwalt für Sexualstrafrecht: Pädophilie als Schuldmilderungsgrund

  

Pädophilie kann als Schuldminderungsgrund geeignet sein. Hierfür spricht es, wenn eine gedankliche
Einengung des Beschuldigten auf sexuelle Handlungen mit Kindern vorliegt und eine langanhaltende
Fehlentwicklung festzustellen ist, weil der Beschuldigte mitunter kein Interesse mehr an sexuellen
Handlungen mit erwachsenen Sexualpartnern hat.

  

Pädophilie kann im Einzelfall die Annahme einer schweren anderen seelischen Abartigkeit und einer
hierdurch erheblich beeinträchtigten Steuerungsfähigkeit, im Sinne einer verminderten Schuldfähigkeit,
rechtfertigen. Hierfür müssen die Sexualpraktiken zu einer eingeschliffenen Verhaltensschablone
geworden sein. Diese Sexualpraktiken müssen sich durch abnehmende Befriedigung, zunehmende
Frequenz der devianten Handlungen, Ausbau des Raffinements beim Vorgehen und gedankliche
Einengung des Täters auf diese Praxis auszeichnen. Im Rahmen seines Beschlusses vom 25 März 2015 (2
StR 409/14) befasste sich der Bundesgerichtshof damit, welche Anhaltspunkte für die Kriterien einer
eingeschliffenen Sexualpraktik sprechen. Der Beschuldigte im zugrunde liegenden Sachverhalt nahm über
mehrere Jahre hinweg sexuelle Handlungen gegenüber Kindern vor. Gleichzeitig stellte er den sexuellen
Verkehr mit seiner Ehefrau vollständig ein. Der Bundesgerichtshof sieht hierin Anhaltspunkte für eine
entsprechende eingeschliffene Sexualpraktik. Angesichts des ausschließlichen Verkehrs mit Kindern
könnte eine gedankliche Einengung des Beschuldigten auf sexuelle Handlungen mit Kindern und eine
fortschreitende langanhaltende Fehlentwicklung festzustellen sein.
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